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Philippe Lévy, Président

A la fin du mois de mai, Mme Anne Lugon Moulin a quitté Transparency Switzerland pour assumer au Ruanda de nouvelles fonctions dans le cadre du Programme alimentaire mondiale.

Mme Lugon Moulin fut la première coordinatrice de projets de Transparency Switzerland (T-CH.) Dès son arrivée en septembre 1999, elle a su donner à notre Organisation un tour professionnel qui lui faisait largement défaut et lui conférer la notoriété dont une ONG a besoin. 

Le Comité, les membres de T-CH et ses parte-naires ont apprécié l'indépendance d'esprit de Mme Lugon Moulin et ses initiatives innovatrices qui ont fait avancer la cause défendu par T-CH.

Le Comité souhaite plein succès à Mme Lugon Moulin dans ses nouvelles fonctions.

Am 1. Juni hat Frau lic. iur. Zora Ledergerber aus Zürich die Nachfolge von Frau Lugon-Moulin übernommen. Nach dem Studium in Zürich und Paris folgte ein Praktikum im Politik- und Wirtschaftsberatungsbereich und ein mehrmonatiger Aufenthalt in Bosnien-Herzegowina. Dort war sie namentlich als Pressebeauftragte, juristische Beraterin und Adjutantin des Kommandanten der Gelbmützen tätig. 

Zurzeit schreibt Frau Ledergerber, neben ihrer Tätigkeit bei T-CH, eine Dissertation über die Bestechung ausländischer Amtsträger.

Der Vorstand ist zuversichtlich, dass es Frau Ledergerber gelingen wird, die Sache von T-CH voranzutreiben und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihr.

Anlässlich der Präsentation des diesjährigen Korruptionsperzeptionsindex (CPI) Ende Juni hat der Gründerpräsident von Transparency International mit einem Anflug von Bitterkeit festgestellt, dass das Ende des Machtmissbrauchs, den die Korruption darstellt, nicht abzusehen sei; ihre Verbreitung sei so stark wie noch nie – sowohl in den Industrieländern wie in der Dritten Welt.

Dass man heute kaum eine Zeitung öffnen kann, ohne auf eine Berichterstattung über Bestechungsvorgänge zu stossen, zeigt, dass sich das Bewusstsein über die Missstände intensiviert hat. Internationale und nationale Abwehrdispositive sind aufgestellt worden und innert Kürze sollen Verhandlungen über eine UNO-Korruptionskonvention in Angriff genommen werden.

Handelt es sich bei Peter Eigens Aussage um einen "constat d'échec"? Wohl kaum, denn vieles ist in der knappen Frist von einem halben Jahrzehnt erreicht worden. Doch wenn man sieht, wie mühselig die Umsetzung der hochtrabenden Erklärungen der Staatsmänner und -frauen zu sein scheint, kann man einen Anflug von Entmutigung schlecht unterdrücken.

Internationale Unternehmerumfragen zeigen, dass zwar das Bewusstsein über die negativen Folgen unrechtmässigen Verhaltens von Firmenangehörigen wächst, doch der Wille, Abhilfe zu schaffen, weit herum noch schwach ist. Zu viele Manager scheinen es einfach "drauf ankommen" lassen zu wollen und stufen die Gefahr, strafrechtlich erfasst zu werden, klein ein. 

Auch bei uns in der Schweiz scheint der Vorsatz, in den öffentlichen Verwaltungen aller Stufen Abwehrdispositive aufzubauen, wenig ausgeprägt zu sein. Zwar kann nach der kürzlichen Häufung von Bestechungsfällen nicht mehr im Ernst behauptet werden, wir seien von dieser Seuche verschont, doch nimmt man allerorts noch immer beim Argument Zuflucht, die aktive Bekämpfung der Bestechung werfe ein ungerecht schlechtes Licht auf die Gesamtheit der Beamten und Inhaber von Exekutivfunktionen in der Schweiz. 

Die von T-CH ausgearbeiteten und vorgestellten Vorschläge – wie die sog. Integritätsklausel – werden zwar mit Interesse zur Kenntnis genommen – aber damit hat sich’s! Dass noch im Jahre 2001 eine Kommission des Bundes und der Kantone über das öffentliche Auftragswesen einen dicken Bericht vorstellen kann, der auf das Thema Bestechung nur beiläufig in einem Anhang eingeht, mahnt zum Aufsehen. 

Im Moment dominieren die Probleme bei der Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung die diesbezüglichen Diskussionen in der Schweiz – ein Thema, das in engem Zusammenhang mit der Korruption steht, jedoch nur einen zusätzlichen Aspekt beleuchtet, ohne damit eine der Quellen unredlich verdienten Geldes ins Visier zu nehmen.

T-CH sieht es als ihre vornehmliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Diskussion um die Korruption auch bei uns in der Schweiz nicht einschläft, denn letzten Endes sind wir alle Opfer – als Steuerzahlerinnen, Konsumenten, Produzentinnen, aber auch als Bürgerinnen und Bürger, die nicht hinnehmen wollen, dass es beim Staat "nicht mit richtigen Dingen zugeht". 

Hierfür braucht es mehr als die stillschweigende Duldung von Aktionen. Es braucht die aktive Unterstützung der Bemühungen von T-CH in Form einer Mitgliedschaft und einer finanziellen Unterstützung.

Der diesjährige Corruption Perception Index (CPI)

Zora Ledergerber, Projektkoordinatorin

Fast zwei Drittel der indizierten Länder erreichen weniger als fünf von maximal zehn Punkten. Dies zeigt deutlich, dass sich der Kampf gegen die Korruption noch lange nicht dem Ende zuneigt. 

Aufbau des Index

Das Ausmass der Korruption in den verschieden Ländern ist mit den herkömmlichen Bewertungsmethoden kaum erfassbar oder vergleichbar. 

Der CPI misst deshalb den Grad der Korruption im öffentlichen Bereich, wie er von in- und ausländischen Geschäftsleuten, Akademikern und Risikoanalysten wahr​genommen wird. Die Daten dazu werden aus 14 verschiedenen Untersuchungen von sieben unabhängigen Instituten zusammengestellt.

Bewertete Länder

Damit ein Land in den CPI aufgenommen wird, muss es in mindestens drei von den 14 verwendeten Untersuchungen vorkommen. Dieses Jahr erfüllen 91 Länder dieses Kriterium.

Abschneiden der Schweiz

Die Schweiz liegt dieses Jahr auf dem 12. Platz. Dies bedeutet eine leichte Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr (11. Rang) und zum Jahr davor (9. Rang). Solche geringen Rangunterschiede liegen jedoch im normalen Rahmen der statistischen Abweichung. 

Interessant ist jedoch, warum die Schweiz nicht zusammen mit Finnland, Dänemark, Neuseeland, Island und Singapur einen der niedrigsten Grade der Korruptions-wahrnehmung erreicht. 

Dafür gibt es einige Erklärungsversuche, die uns aber noch nicht ganz überzeugend erscheinen. Deshalb ist eines der nächsten Projekte von Transparency Switzerland: abzuklären, warum die Schweiz im weltweiten Vergleich nicht mindestens einen Platz unter den ersten zehn erreichen kann.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Reihenfolge der indizierten Länder 

	Rang
	Land
	Rang
	Land

	1
	Finnland
	24
	Belgien

	2
	Dänemark
	25
	Portugal

	3
	Neuseeland
	26
	Botswana

	4
	Island
	27
	Taiwan

	
	Singapur
	28
	Estland

	6
	Schweden
	29
	Italien

	7
	Kanada
	30
	Namibia

	8
	Niederlande
	31
	Ungarn

	9
	Luxemburg
	
	Trinidad & Tobago

	10
	Norwegen
	
	Tunesien

	11
	Australien
	34
	Slowenien

	12
	Schweiz
	35
	Uruguay

	13
	Grossbritannien
	36
	Malaysia

	14
	HongKong
	37
	Jordanien

	15
	Österreich
	38
	Litauen

	16
	Israel
	
	Südafrika

	
	USA
	40
	Costa Rica

	18
	Chile
	
	Mauritius

	
	Irland
	42
	Griechenland

	20
	Deutschland
	
	Südkorea

	21
	Japan
	44
	Peru

	22
	Spanien
	
	Polen

	23
	Frankreich
	46
	Brasilien

	Rang
	Land
	Rang
	Land

	47
	Bulgarien
	69
	Rumänien

	
	Kroatien
	
	Venezuela

	
	Tschechien
	71 
	Honduras

	50
	Kolumbien
	
	Indien

	51
	Mexiko
	
	Kasachstan

	
	Panama
	
	Usbekistan

	
	Slowakei
	75
	Vietnam

	54
	Ägypten
	
	Sambia

	
	El Salvador
	77
	Elfenbeinküste

	
	Türkei
	
	Nicaragua

	57
	Argentinien
	79
	Ecuador

	
	China
	
	Pakistan

	59
	Ghana
	
	Russland

	
	Lettland
	82
	Tansania

	61
	Malawi
	83
	Ukraine

	
	Thailand
	84
	Aserbaidschan

	63
	Dom. Republik
	
	Bolivien

	
	Moldawien
	
	Kamerun

	65
	Guatemala
	
	Kenya

	
	Philippinen
	88
	Indonesien

	
	Senegal
	
	Uganda

	
	Simbabwe
	90
	Nigeria

	
	
	91
	Bangladesch


Quelle: Transparency International

An dieser Stelle bekommen andere Sektionen von Transparency International Gelegenheit, sich vorzustellen. 

Transparency Russia

Boris Demidov, Chairman and Elena Panfilova, Executive Director TI-Russia
Initially Transparency International movement activities in Russia were co-ordinated by a group of NGO activists. 

There were two projects in 1998-99, including translation and adaptation of the Russian version of the TI Source Book. This project was successful enough for TI-Secretary to decide to set up the Russian chapter (in formation). 

Center for Anti-corruption Research and Initiative Transparency International – Russia (Center TI-R) was officially registered in May, 2000 and recognised by TI as its national chapter in September at the Annual Meeting in Ottawa, Canada. 
Center TI-R was founded by Ms. Anastasia A. Kornienko and Mrs. Elena A. Panfilova who serves now as an Executive Director of the Center. Currently there are 6 people working at Center TI-Russia, part-time and full-time. 

Major Concern

Our major concern is that there is a very strong competition for the existing money among Russian NGOs that very often do not try to co-operate and conduct combined projects as well as there is no permanent co-operation between donors. The latter leads to some not so successful and widespread both in time and space operations that bring no real change and sometimes disappoint Russian participants and their Western counterparts. 

So our main goal is to build a National Anti-corruption Coalition to bring all major actors together and make them work in the interests of both common people and the state. Thus all our activities – past, present and future – are dedicated to this objective. 

Earlier, when we just established our Chapter, we were advised to launch sub-chapters in all major Russian cities and regions making them answerable to us and directing their projects from above. We decided not to follow this advice directly but to go deeper into Russia by establishing partnerships with those sustainable NGOs in the regions whose philosophy and activities correspond with ours. Right now we have partners in more than a dozen regions from West (Kaliningrad) to East (Vladivostok) and look forward to sign partnership agreements with some more soon. 

Projects

This approach helps us to conduct joint projects with those NGOs in the regions that can share our methodology and attitude to curbing corruption. 

There are few projects we do in regions with our partners. For example, there is a project in Greater Novgorod region dedicated to setting the norms of transparency at the regional and municipal levels (openness of information, civil service ethics, transparency of local procurement procedures). 

Another one, on the freedom of information procedures for the regional and municipal bodies will get started in a few weeks in Kaliningrad. 

We believe that by initiating a relatively small project in one Russian region we make an example how this should be done elsewhere and allow all interested parties to replicate it where they see it fit. 

There is another project with OSI - Corruption Indices for Russian Regions - we hope to begin later this year. 

Partners

Networking in Russia and search for best practices made the next step obvious – we started to look for partners in Former Soviet Union and Eastern Europe. We have common problems; we might find the common solutions together. Thus Regional Integrity Dialog was started with a conference that took place in Kiev this July. 

Financing TI-Russia

Unfortunately, there is almost no financial support for NGOs by local private sector in Russia (though we have some partners in our projects from the side of private, mostly small business) and we do not belong to that part of civil society that gets funded by the government. So our major income comes from international donors, namely Open Society Institution, DFID, Eurasia Foundation, American Bar Association etc. It’s not our main difficulty though lack of funds undermines our activities somehow. 

Media Feedback

We have evidence that more and more people learn about our work (we receive up to 30 requests of assistance and/or information per week from NGOs, public institutions and citizens). We try to work permanently with mass media. The media publish or use a lot of information about our projects and their results (though not as much as we wish them to). Although sometimes we feel that Russian journalists are mostly interested in infotainment than in serious studies. 

We would like to say that our voice is strong and we can affect anybody in a serious way but unfortunately it is not the case so far – we are still only one year old.

All information about our activities you may find at our web-site www.transparency.org.ru (another small project we almost completed but expect it to turn into a full-scale National Resource Center one day). Majority of materials posted there is in Russian.

Anti-Korruptionsmassnahmen für die Privatwirtschaft

Zora Ledergerber, Projektkoordinatorin

Transparency International ist dabei, in Zusammenarbeit mit interessierten Unternehmen (wie z.B. Pricewaterhouse Coopers, Shell International, Société Générale de Surveillance etc.), sowie Nichtregierungs​organisationen und Gewerkschaften für private Unternehmen Grundsätze und Massnahmen zur Korruptionsbekämpfung auszuarbeiten.

Das im Entwurf vorliegende Dokument „Business Principles for Countering Bribery“ ist gedacht als praktische Anleitung zur Umsetzung von kürzlich erfolgten Anti-Korruptions-Regelungen wie der OECD-Konvention über Bestechung von ausländischen Amtsträgern, die Regeln der Internationalen Handelskammer über Bestechung und Erpressung und die Anti-Bestechungs-Vorschriften der revidierten OECD Richtlinien für multinationale Unter​nehmen. Im Vordergund stehen fünf Grundsätze, welche unabhängig von der Unternehmensgrösse umgesetzt werden sollen:

1. Hoher Standard

Die Unternehmen sind dazu angehalten, bei der Bestechungsbekämpfung und der Prävention einen hohen Standard zu setzen. Dies dient sowohl den Interessen der Unternehmen als auch denjenigen der Gesellschaft, in welcher die Unternehmung tätig ist. 

2. Bestechungsverbot

Die Unternehmen müssen jegliche Form von Bestechung verbieten. Dies beinhaltet das Anbieten von Geschenken oder Bestechungsgeldern, die Forderung oder Annahme von solchen und die direkte oder indirekte Beteiligung an jeglichen Bestechungsvorgängen.

3. Firmenkultur

Die Unternehmen sind dazu angehalten, ein Klima des Vertrauens zu schaffen, in welchem Bestechung und Korruption nicht toleriert werden.

4. Transparenz

Die von den Unternehmen in die Wege geleiteten Anti-Korruptionsmassnahmen sollen offen kommuniziert und allen interessierten Parteien zugänglich gemacht werden, wodurch eine breitere Unterstützung erreicht wird.

5. Einführung von Programmen

Die Unternehmen sollen Programme zur Bestechungsbekämpfung ausarbeiten und umsetzen, damit die in den Grundsätzen festgelegten Ziele erreicht werden.

Um die Anti-Korruptions-Massnahmen auch wirklich praxisnah und wirksam zu gestalten, ist Transparency International auf möglichst zahlreiche Rückmeldungen von interessierten Unternehmen angewiesen. 

Es wäre deshalb wünschbar, wenn Sie sich an der Umfrage beteiligen und den Fragebogen, der allen Kollektivmitgliedern von T-CH zugestellt wurde, ausfüllen.

Falls Sie keinen Fragebogen erhalten haben, bitten wir Sie, uns über info@transparency.ch zu kontaktieren. Wir senden Ihnen die Unterlagen dann gerne umgehend zu.

Mitte September findet ein Expertentreffen statt, an dem die praktische Anwendbarkeit der oben erwähnten Grundsätze überprüft und Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet werden. Eingeladen sind auch interessierte Vertreter unserer Kollektivmitglieder, Herr Méant, der an der Ausarbeitung dieser Prinzipien massgeblich beteiligt war und Vertreter von Transparency Switzerland.

Falls Sie ebenfalls an einer Teilnahme interessiert sind oder für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte telefonisch an die Geschäftsstelle von Transparency Switzerland oder per mail an info@transparency.ch. 

Über die Auswertung der Fragebogen und die definitive Version der Business Principles werden wir Sie in den nächsten Ausgaben dieses Bulletins informieren.

Bericht über die Tagung “Missbräuche im Bauwesen“

Othmar Hafner, Vorstandsmitglied

Die Tagung über die “Missbräuche bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Bauwesen” vom 9. Juli 2001 in Zürich wurde als Folge zu einem Forschungsprojekt des Schweizerischen Nationalfondsprojekt abgehalten. Die Herren Bircher, Hunziker und Scherler, Mitarbeiter der mit dem Projekt (1) betrauten Firma Ernst Basler und Partner, stellten die Ergebnisse dieses Projektes vor. Anwesend waren Teilnehmer vornehmlich aus Bund, Kantonen, der Rechtswissenschaft sowie von Transparency Switzerland.

Ausgangslage

Ziel und Zweck des Forschungsprojektes liegt darin, Missbräuche bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Bauwesen zu untersuchen und festzuhalten. 

Interessant ist dies auch im Hinblick auf die Neuregelung des öffentlichen Vergabewesens in der Schweiz durch das Inkrafttreten des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen 1996 und das sich darauf abstützende Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom gleichen Jahr. 

Die Kantone unterstehen im Rahmen der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen ebenfalls den Regeln des WTO-Abkommens. Angestrebt werden mit diesem Abkommen eine grössere Transparenz im Vergabewesen, die Gleichbehandlung der Anbieter und ein besserer Rechtschutz. Zudem müssen die öffentlichen Ausschreibungen ab bestimmten Schwellenwerten zwingend allen Anbietern, seien es nationale oder ausländische, offen stehen.

Aufbau der Untersuchung

Die Untersuchung stützte sich auf Gespräche mit Vertretern der Bauwirtschaft, auf die schriftliche Befragung von ungefähr 120 Personen aus der Bauwirtschaft, von Vergabestellen und Vertretern der Justiz sowie auf die Auswertung der Literatur zum Thema. Unter Missbräuchen werden nicht nur strafrechtlich relevante Handlungen wie etwa Korruption verstanden, sondern auch Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht (Preisabsprachen), gegen die Vergabeordnung selbst und evtl. auch gegen das Verwaltungs- und Steuerrecht. 

Ausmass der Missbräuche

Die Autoren kamen zum Schluss, dass Missbräuche etwa bei 5% aller Vergaben von öffentlichen Aufträgen im Bauwesen vorkommen, dies bei einem Gesamtvolumen (1998) von Fr. 15.177 Mia (davon Bund 3.066 Mia., Kantone 5.618 Mia, Gemeinden 6.431 Mia). 

Beispiele von Missbräuchen

Auf Grund der öffentlich bekannten sowie der von den Befragten genannten Beispiele stellten die Autoren 5 “Missbrauchsmuster” zusammen (missbräuchliches Variantenangebot, Leistungs- und Rechnungsbetrug, Kampf​absprache ohne Einbezug der Vergabestelle, dito mit Einbezug letzterer, Planungsbetrug). 

Stellvertretend seien 2 Beispiele angeführt. Das erste zum Muster “Missbräuchliches Variantenangebot”: Bei Bachsanierungen wurde die Anzahl der Bordsteine von der Ausschreibungsinstanz zu hoch angegeben. Diese Information wurde an ein befreundetes Unternehmen weitergegeben, so dass dessen Offerte unter der Konkurrenz lag und den Zuschlag erhielt. Das zweite Beispiel zum Muster “Planungsbetrug”: Bei Tiefbauarbeiten wurde ein in der politischen Behörde tätiger Ingenieur bei allen Planungsschritten miteinbezogen. So konnte er die Vergabekriterien auf sich selbst zuschneiden und erhielt dann auch den Auftrag.

Anfällige Instanzen

In der Befragung wurden folgende Instanzen als am anfälligsten für Missbräuche genannt: Ausschreibungs- und Vergabeinstanzen, Bauhauptgewerbe, Planung und Architektur sowie das Ausbaugewerbe. Die Autoren schlugen in diesem Zusammenhang eine Reihe von Indikatoren vor (z.B. auffälliges Verhalten von Mitarbeitenden, eigenartige Auswahl und Gewichtung von Bewertungskriterien), die als Alarmzeichen und Hinweise auf mögliche Unregelmässigkeiten dienen können und bei übergeordneten Stellen erhöhte Aufmerksamkeit fordern.

Motive für Missbräuche

An erster Stelle wurden von den Befragten Vetternwirtschaft und Freundschaftsdienste genannt. Es folgten: Ausüben von Macht oder Machtmissbrauch (von Vergabestellen und Anbietern), persönliche Bereicherung, zu unübersichtliches System, übliches Verhalten und Gepflogenheiten, wirtschaftlicher Zwang, fehlendes Unrechtsbewusstsein, kartellmässige Gewinnabschöpfung.

Lösungsansätze

Transparenz wird von den Autoren an die erste Stelle gesetzt. So sollen die Bewertungskriterien und deren Gewichtung offengelegt werden. Das Resultat des Verfahrens, d.h der Zuschlag an einen der Bewerber, soll dokumentiert und offen kommuniziert werden. Eine unabhängige Beschwerdeinstanz muss in der Lage sein, Klagen zu untersuchen und bei festgestellten Unregelmässigkeiten korrigierend einzu​greifen. Der Sensibilisierung und Schulung der Betroffenen wird grosses Gewicht beigemessen. 

Auch der Einbau einer Integritätsklausel in die Ausschreibung und später in die Verträge wird von den Autoren als Mittel zur Prävention von Missbräuchen befürwortet.

In einem Kurzreferat stellte Dr. Peter F. Mueller, Vorstandsmitglied von Transparency Switzerland, die wesentlichen Bestandteile einer vertraglichen Integritätsvereinbarung vor. Sie besteht aus der eigentlichen Klausel und den beigefügten, zur näheren Erläuterung bestimmten Allgemeinen Bestimmungen. Ein ausformuliertes Modell wurde den Teilnehmern ausgeteilt. (Dieses wird zu einem späteren Zeitpunkt den Leserinnen und Lesern dieses Bulletins ausführlich vorgestellt.)

Hilfsmittel zur Früherkennung 

Schliesslich stellten die Autoren in einem separaten Dokument eine Reihe von Empfehlungen zur Diskussion, die es den Beteiligten erlauben sollen, allfällige Missbräuche frühzeitig zu erkennen, die Transparenz der Vergabeverfahren zu erhöhen, deren Führung und Organisation zu überprüfen, die Ausbildung, aber auch Kontrollen und Strafen zu verstärken und Information und Kommunikation aktiv zu betreiben.

Diskussion

In der Diskussion wurde hervorgehoben, dass der Forschungsbericht durch die offene Thematisierung der Missbräuche eine wichtige Grundlage geschaffen habe, um sie früher und besser zu erkennen und wirkungsvoller angehen zu können. Aber lohnt sich der Aufwand, wenn Missbräuche nur bei 5% aller öffentlichen Vergaben vorkommen? 

Zwei Teilnehmer fanden auf Grund ihrer persönlichen Erfahrung diesen Prozentsatz als eindeutig zu niedrig angesetzt. Einer davon bezifferte ihn auf 40%. 

Noch stärker als im Bericht dargelegt, wurde von den Teilnehmern die Transparenz der Verfahren mit dem Kernpunkt der Bewertungskriterien als wichtigstes Mittel zur Verhinderung von Missbräuchen eingestuft. 

Vertreter von Kantonen wiesen darauf hin, dass die Kantone in dieser Beziehung dem Bund voraus seien: Im Gegensatz zu letzterem seien öffentliche Offertöffnungen und das Verbot von Preisverhandlungen bei den Kantonen gängige Praxis. Auch der Rechtsschutz (Klagen von unterlegenen Anbietern, Möglichkeit der Aussperrung von des Missbrauchs überführten Anbietern) sei besser ausgebaut. Bei welschen Kantonen gebe es überdies eine Trennung von Ausschreibungs- und Vergabeinstanzen.

Somit besteht Harmonisierungsbedarf zwischen Bund und Kantonen, aber auch zwischen den Kantonen untereinander. Dabei sollte auch eine Vereinfachung der heute recht komplizierten Rechtssituation angestrebt werden. Dadurch würde auch eine professionellere Abwicklung der Verfahren erleichtert, woran es heute vielfach noch mangelt. 

Auf Grund dieser und weiterer Hinweise aus dem Teilnehmerkreis (z.B. Notwendigkeit einer besseren Definition des “Missbrauchs”) werden die Autoren den Entwurf des Hilfsmittels überarbeiten. Dieses dürfte insbesondere für Ausschreibe- und Vergabeinstanzen zu einem wichtigen Instrument der Missbrauchsverhinderung werden. 

1) Schweizerischer Nationalfonds

Missbräuche bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Bauwesen; Studie für das Nationale Forschungsprogramm 40:

<Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität> Schlussbericht vom 15. November 2000

Ernst Basler + Partner

Le modèle anglo-saxon de protection des briseurs de silence : 

un exemple à suivre ? 

Paola Cornelli, étudiante en droit

Briseur de silence, (whistleblower) est le nom donné aux employés qui rendent public des cas de corruption se déroulant dans l‘entreprise où ils travaillent. Le plus souvent, les briseurs de silence paient leur courage par de longues années de chômage et /ou d‘ostracisme social. En Suisse, Christoph Meili et Michel Carron, qui dénonça l‘affaire Dorsaz, par exemple, en ont vécu la triste expérience. Le sort réservé aux briseurs de silence est inquiétant: il rend compte de la mesure et de l‘ampleur du phénomène de la corruption dans nos sociétés.

Un arsenal suranné contre des 

criminels modernes

Notre système répressif, construit à une époque où la puissance publique était le centre névralgique des pratiques corruptrices, ne sanctionnne que la corruption de fonctionnaires et laisse impunie la corruption d’agents privés.

De même, il a fallu un petit siècle pour que la corruption de fonctionnaires étrangers tombe sous le coup du droit pénal et ne soit plus considérée par le législateur comme une pratique normale dans les affaires internationales. Quant aux entreprises, elles ont toujours été exclues du champ d’action pénal. La législation anti-corruption ne couvre ainsi qu’une petite partie du phénomène de la corruption; ce qui affaiblit la position de l’Etat face à des pratiques de toute façon difficiles à diceler.

La naissance du „whistleblowing“

Le mouvement des whistleblowers est né aux Etats-Unis dans les années 60. Au fil des ans, des dispositions spéciales les protégeant ont été inscrites dans l’ordre juridique.

Plusieurs raisons expliquent la naissance du whistleblowing dans le monde anglo-saxon et plus précisément aux USA: 

Tout d‘abord, la culture politique et judiciaire du pays, basée sur l‘individualisme, sceptique face à l‘Etat, qui favorise les actions individuelles plutôt que les revendications de groupe et rend les whistleblowers sympathiques pour la population. De plus, le système juridique du monde anglo-saxon, dit de „common law“, s‘appuie sur les décisions des tribunaux et permet dans certains cas à des groupes d‘intérêts de „faire jurisprudence“. 

D‘autre part, l‘utilité économique du whistleblowing a grandi au fur et à mesure du processus de déréglementation: soumis au diktat des actionnaires, de nombreuses firmes anglo-saxonnes ont négligé les mesures de sécurité les plus élémentaires, entraînant parfois des accidents terribles, d‘autant plus graves qu‘ils étaient évitables et que leurs causes étaient parfois connues depuis des années par les employés. Ces derniers, ne jouissant d‘aucune possibilité d‘être entendus au sein de leurs entreprises, n‘avaient que le choix entre se taire ou de perdre leur place de travail. Cet état de fait a été relevé notamment lors de plusieurs enquêtes publiques anglaises concernant des dysfonctionnements majeurs, telle que la banqueroute de la Bank of Credit and Commerce International.

Les législations anglo-saxonnes de protection des briseurs de silence

Des lois spécifiques concernant la protection des briseurs de silence existent aujourd‘hui aux USA, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, toutes basées sur le même principe: elles accordent une indemnité au briseur de silence, indemnité payée par l‘entreprise concernée, certaines d‘entre-elles offrent aussi une protection contre le licenciement pendant la durée de l‘action en justice.

La protection du briseur de silence: un instrument de lutte contre la corruption?

Prises de façon isolée, ces lois n‘offrent qu‘une protection partielle à des briseurs de silence qui doivent faire face, le plus souvent seuls, au système de la corruption.

D‘après l‘ONG britannique „Public Concern at Work“, qui s‘occupe de la protection des briseurs de silence, les lois existantes font peu pour favoriser la dénonciation de la corruption ou d‘autres dysfonctionnements. Faire reposer la lutte contre la corruption sur les épaules de briseurs de silence, certes courageux, mais isolés, est un leurre qui rend la partie trop facile aux corrupteurs et aux corrompus. En effet, la lutte contre le système de la corruption passe par la mise en place d‘un appareil législatif efficace, qui empêche et réprime l‘ensemble du phénomène de la corruption, et non des mesures isolées et disparates, ce qui est la situation actuelle. 

Dans cette constellation, une loi protégeant les briseurs de silence prend tout son sens. En Suisse, une telle loi pourrait s‘appuyer sur la loi sur l‘égalité, qui connaît déjà le versement d‘indemnités ainsi que la protection contre les licenciements des travailleuses et employées victimes de discriminations sexistes. Un élargissement de son champ d‘application aux briseurs de silence renforcerait la position dudit à l‘intérieur de son entreprise et, accompagnée d‘autres mesures, permettrait aux employés de dénoncer des cas de corruption sans avoir à craindre pour leur carrière ou pour leur existence.

Pour aller plus loin:

Le thème des briseurs de silence est relativement nouveau et il n’existe pas d’étude approfondie à leur sujet. Les lecteurs intéressés peuvent se référer au site internet de l’ONG anglaise Public Concern At Work, exhaustif et très bien documenté:

http://www.pcaw.co.uk
Aux USA, le site Government Accountability Projec peut se révéler intéressant:

http://www.whistleblower.org
Mme Paola Cornelli est charge d’une étude concernant la protection des briseurs de silence en Suisse pour Transparency Switzerland.

Bemerkungen zum Fall Aliesch

Zora Ledergerber, Projektkoordinatorin

Die Schweiz zeigte sich im Fall Aliesch gespalten. Neben vielen kritischen Bemerkungen wurden auch Stimmen laut, die an dem Verhalten Alieschs keine Unrechtmässigkeiten entdecken konnten. Nach dem Motto „kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ und „das tun doch sowieso alle“ wurde die ganze Angelegenheit mit einem Schulterzucken abgetan und der Bündner Regierungsrat bedauert, der das Pech hatte, in das Sommerloch der Zeitungen zu fallen.

Juristische Beurteilung

Unter dem neuen und strengerem Korruptionsstrafrecht, das am 1. Mai 2000 in Kraft getreten ist, sind die sogenannte Anfütterung und die Klimapflege strafbar geworden. Im Unterschied zur aktiven und passiven Bestechung genügt dabei die blosse Entgegennahme von Geschenken, ohne dass eine direkte Gegenleistung des Amtsträgers erfolgen müsste. Es braucht also keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr zwischen der Geschenkannahme und einer begünstigenden Handlung der Amtsperson.

Anfütterung und Klimapflege
Dabei versteht man unter Anfütterung eine Zuwendung im Hinblick auf eine noch nicht konkretisierte künftige Amtshandlung und unter Klimapflege den Versuch, eine Amtsperson günstig zu stimmen, indem man sie z.B. mit Geschenken bei Laune hält. Beide Erscheinungsformen dienen dem Aufbau von Bestechungsnetzen und steigern so die Gefahr von künftigen Korruptionshandlungen. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass die Amtsperson in ein Abhängigkeitsverhältnis gerät, welches sich in Zukunft auf ihre Entscheidungen und Tätigkeiten auswirken könnte. Der Grund für die Verschärfung des Korruptionsstrafrechts ist die Absicht des Gesetzgebers, die ersten Ansätze von Korruption bereits im Keime ersticken zu können.

Mit seinen Kontakten zu Papadakis und der Annahme von Geschenken materieller und immaterieller Natur würde Aliesch höchstwahrscheinlich die Straftatbestände der Anfütterung oder der Klimapflege erfüllen. Doch voraussichtlich hat Aliesch Glück: er selber beteuert, dass die letzten Kontakte mit Papadakis um den Jahreswechsel 1999/2000 herum stattgefunden hätten, also noch vor dem Inkrafttreten des neuen Korruptions​strafrechtes. Das bedeutet, dass er nur nach altem Recht verurteilt werden könnte und deshalb für eine Verurteilung die höhere Hürde der passiven Bestechung genommen werden müsste. Die Beurteilung, ob dies der Fall ist oder nicht, obliegt der zuständigen Untersuchungsbehörde. 

Politische Beurteilung

Unabhängig davon, ob Herr Aliesch rechtlich belangt werden kann oder nicht – vom politischen Standpunkt aus gesehen wirkt ein Magistrat, der seinen Beamten strenge Regeln bezüglich der Annahme von Geschenken auferlegt, für sich selber aber einen viel weniger strengen Massstab anlegt, unglaubwürdig und nimmt seine Vorbild-funktion als öffentliche Person nicht wahr. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die Weigerung, trotz des grossen Vertrauens​verlustes und des Entzugs aller wichtiger Dossiers zurückzutreten. 

Einen Vorteil wenigstens bringt die Affaire Aliesch mit sich: kein Politiker kann sich künftig mehr hinter der Ausrede verschanzen, um die Brisanz solcher Kontakte nicht gewusst zu haben.

Neue Uno-Konvention gegen Korruption

Zora Ledergerber, Projektkoordinatorin

Ende November 2000 wurde von der UNO Generalversammlung eine Resolution verabschiedet, worin beschlossen wurde, ein internationales Instrument gegen die Korruption auszuhandeln. Aufgrund dieser Entscheidung trafen sich draufhin 95 UNO-Mitgliedstaaten Ende Juli dieses Jahres in Wien zu einem Expertentreffen. Bis die Anti-Korruptions-Konvention aber wirklich in Kraft tritt, dauert es noch eine ganze Weile: als nächster Schritt finden im Frühjahr 2002 erste internationale Verhandlungen statt und ein Entwurf der Anti-Korruptions-Konvention wird nicht vor Ende 2003 erwartet.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt existieren zwar bereits einige multilaterale Abkommen und internationale Vereinbarungen mit dem Zweck, der Korruption Einhalt zu gebieten. Im Unterschied zum vorgesehenen Abkommen sind diese völkerrechtlich jedoch nicht durchsetzbar. Laut UNO-Pressecommuniqué ist die neue Konvention ein Schritt in die richtige Richtung, markiert sie doch den Wandel von der Korruption als Tabuthema zu einem öffentlich bekämpften Übel.

Literaturhinweis

Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) berichtet in ihrer Ausgabe vom 14. August 2001 über eine literarische Neuerscheinung zum Thema Korruption zur Zeit des Nationalsozialismus. Gemäss NZZ betrachtet die Studie von Frank Bajohr die Phänomene Korruption und Nepotismus als Element der Herrschaft der Nationalsozialisten. Um sich die Loyalität ihrer „verdienten Parteigenossen“ zu sichern, beschloss die NS-Führung beispielsweise schon kurz nach der Machtergreifung, Mitgliedern mit einer Parteinummer bis 300.000 bevorzugt gut dotierte Staatsstellungen zu verschaffen. Bajohr differenziert anscheinend gut verschiedene Erscheinungsformen der Korruption und erwähnt kurz auch die Perspektive der Opfer der Nazi-Zeit, für die Bestechung korrupter NS-Schergen oft das letzte Überlebensmittel in der terroristischen Diktatur war. 

Frank Bajohr: Parvenüs und Profiteure. Korruption in der NS-Zeit. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2001. 256 S., Fr. 40.30.

Transparency Switzerland Intern

Der Vorstand bedauert den Fortgang von Frau Chassot und Herrn Rossi, die für T-CH im Vorstand aktiv waren, dankt ihnen für das Engagement bei Transparency Switzerland und wünscht ihnen alles Gute für ihre weiteren Aufgaben. An der nächsten Vorstandssitzung vom 17. Oktober wird Frau lic. phil. MSC Lucy Köchlin als Nachfolgerin von Frau Chassot offiziell begrüsst werden.

Als neue Assistentin begrüssen wir Mariann Halasy-Nagy, welche Mitte August ihre Tätigkeit für Transparency Switzerland aufgenommen hat.

AGenda

17. oder 20. September
Expertentreffen Anti-Korruptions-Massnahmen (Business Principles)


Organisation: Transparency Switzerland


Anmeldung: Transparency Switzerland: info@transparency.ch

5. Oktober
Generalversammlung von Transparency International in Prag


Infos unter www.transparency.org
7. – 11. Oktober
10th International Anti Corruption Conference ( IACC) in Prag


Informationen unter www.10iacc.org
17. Oktober
Vorstandssitzung Transparency Switzerland

13. November
Workshop in Lausanne zum Thema „Corruption dans l’exportation“

Organisiert von Osec und Transparency Switzerland. 


Infos: www.osec.ch/Seminare/Veranstaltungen. 


Anmeldung: Mario di Clemente, Business Network Switzerland; 


E-mail: mdiclemente@osec.ch, 


Tel: 021 613 35 70, Fax: 021 613 35 02
Tipps für Surfer

www.corruptionlist.com
http://attac.org/listfr.html
www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt
Impressum

Das Bulletin von T-CH erscheint dreimal pro Jahr. Verantwortlich: Zora Ledergerber. 

Redaktion: Transparency Switzerland

Adresse: Monbijoustr. 29, Case postale 8509, CH-3001 Bern

Tel./Fax 031 382 35 50

E-mail: info@transparency.ch
www.transparency.ch

Mitgliedschaft bei Transparency Switzerland

Leisten auch Sie einen Beitrag zur Bekämpfung der Korruption und werden Sie Mitglied bei Transparency Switzerland!

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

· 3 Ausgaben unseres Bulletins T-CH Info und 4 Ausgaben des TI-Newsletters pro Jahr

· Teilnahme und Stimmrecht an der jährlichen Generalversammlung 

· Zutritt zu einem Netzwerk von Kontakten und Kompetenzen

· Einladungen zu den von T-CH organisierten Tagungen und Workshops

Jahresbeitrag 

Einzelmitglied (natürliche Person)

Gemäss Statuten:
Fr. 100.-

Förderbeitrag:
Fr. ................

Studierende:
Fr. 50.-

Kollektivmitglied (juristische Person)

Gemäss Statuten:
Fr. 500.-

Förderbeitrag:
Fr. ................ 



Qualité de membre de Transparency Switzerland

Contribuez à la lutte contre la corruption et devenez membre de Transparency Switzerland !

En tant que membre, vous bénéficiez des prestations suivants :

· 3 exemplaires du Bulletin T-CH Info ainsi que 4 exemplaires du TI Newsletter par année

· le droit de cogestion lors des assemblées générales annuelles

· l’accès à un réseau de contactes et de compétances

· invitation aux workshops et conférences organisés par T-CH

Cotisation annuelle

Membre individuel (personne physique)

Montant statuaire :
Fr. 100.-

Contribution promoteur :
Fr. ……….

Etudiant(e)s :
Fr. 50.-

Membre collectif (personne morale)

Montant statuaire :
Fr. 500.-

Contribution promoteur :
Fr. ………….

ANMELDEFORMULAR
FORMULAIRE D’ADHESION

Name und Vorname
...............................................................................................…….....
Nom et Prénom

Firma
............................................................................................................
Entreprise

Funktion
............................................................................................................
Fonction

Adresse
................................................................................................………
Adresse

Postfach
............................................................................................................
Case Postale

PLZ und Ort
..................................................................................................……..
NPA et localité

Tel. / Fax
................................................................................................……….
Tél. / Fax

E-mail
............................................................................................................
 E-mail

Ihr Mitgliederbeitrag (zutreffendes bitte ankreuzen)
Votre Cotisation (cocher la case qui convient svp)
ٱ
Kollektivmitglied
Fr. ........................
ٱ
Membre collectif
Fr. ........................

ٱ
Einzelmitglied
Fr. ........................
ٱ
Membre individuel
Fr. ........................

ٱ
Student(in)
Fr. ........................
ٱ
Etudiant(e)
Fr. ........................

Ort, Datum, Unterschrift

Date, Lieu, Signature

………...........................................................................................................................................…………………..

Bitte senden an / Envoyer à:   Transparency Switzerland, Case Postale 8509, 3001 Bern
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